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Gleichbehandlungsgrundsatz
Warum freiwillige Benefits, Prämien und Sonderzahlungen nicht willkürlich verteilt werden 

sollten

Praxisleitfaden für Arbeitgeber, Lohnbüro und HR

Wichtiger Hinweis
Dieser Leitfaden basiert auf einer fachlichen Recherche und dient der verständlichen Orientierung. Er ersetzt keine 
individuelle Steuer-, Rechts- oder Sozialversicherungsberatung. Einzelfälle sollten mit Steuerberater, Lohnbüro, 
Fachanwalt, Krankenkasse oder zuständiger Stelle geprüft werden.

Worum geht es in diesem PDF?
Dieses PDF erklärt den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz in verständlicher Payroll-Sprache. 
Es zeigt, wann unterschiedliche Behandlung erlaubt ist, wann sie riskant wird und warum Benefits, 
Prämien, Zuschüsse und Sachzuwendungen immer nach nachvollziehbaren Kriterien vergeben werden 
sollten.

Für wen ist dieses PDF gedacht?
 Arbeitgeber mit freiwilligen Benefits oder Sonderzahlungen
 Gründer, die Bonus- oder Gutscheinregelungen einführen möchten
 Payroll- und HR-Teams, die unklare Einzelfallzahlungen prüfen

Das nimmst du mit
 Was vergleichbare Arbeitnehmergruppen bedeutet
 Wann sachliche Gründe Unterschiede rechtfertigen
 Warum Dokumentation bei Benefits wichtig ist
 Checkliste vor Buchung oder Abrechnung freiwilliger Leistungen

Merksatz
Gleichbehandlungsgrundsatz ist kein reines Theoriethema. Für Arbeitgeber wird es immer dann relevant, wenn 
Lohnabrechnung, Personalakte, steuerliche Einordnung und Sozialversicherung sauber dokumentiert werden 
müssen.
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Fachliche Erklärung und Praxisaufbereitung

Gleichbehandlungsgrundsatz

1. Was bedeutet Gleichbehandlungsgrundsatz?

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz bedeutet:
Arbeitgeber dürfen vergleichbare Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen nicht willkürlich 
unterschiedlich behandeln.

Wenn der Arbeitgeber also freiwillige Leistungen, Benefits, Prämien, Zuschüsse oder Sonderzahlungen 
nach einem bestimmten System gewährt, muss dieses System sachlich nachvollziehbar sein.

Das bedeutet aber nicht, dass immer alle Mitarbeiter exakt gleich behandelt werden müssen. Unterschiede 
sind erlaubt, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt.

2. Gesetzliche Grundlage
Der Gleichbehandlungsgrundsatz steht nicht als einzelner Paragraf im Arbeitsgesetzbuch, sondern ist durch 
die Rechtsprechung entwickelt und anerkannt.

Das Bundesarbeitsgericht formuliert ihn so: Der Arbeitgeber muss Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmergruppen, die sich in vergleichbarer Lage befinden, bei Anwendung einer selbst gesetzten 
Regel gleich behandeln. Der Grundsatz verbietet die willkürliche Schlechterstellung einzelner 
Arbeitnehmer innerhalb einer Gruppe und eine sachfremde Gruppenbildung.

Das BAG stellt außerdem klar: Wenn der Arbeitgeber Gruppen bildet, muss diese Gruppenbildung 
sachlichen Kriterien entsprechen. Entscheidend ist, ob sich aus dem Zweck der Leistung Gründe ergeben, 
warum eine Gruppe die Leistung bekommt und eine andere nicht.

3. Warum ist das für Fibu/Payroll wichtig?
In der Fibu selbst wird zwar „nur“ gebucht. Aber Payroll/Fibu sehen oft zuerst, wenn Leistungen 
unterschiedlich behandelt werden.

Typische Beispiele:
Leistung Gleichbehandlungsrisiko
Bonuszahlung nur an einzelne Mitarbeiter Warum nur diese Personen?
Urlaubszuschuss nur an bestimmte Mitarbeiter Sachlicher Grund nötig
Erholungsbeihilfe nur für manche Regelung dokumentieren
private Kostenübernahme, z. B. Urlaub besonders sensibel
Gutscheine/Benefits einheitliche Kriterien nötig
Prämien für bestimmte Teams Teamabgrenzung begründen
Tankkarten oder Sachbezüge klare Anspruchsgruppe definieren

4. Woran erkennt man ein Problem?
Ein Problem entsteht vor allem dann, wenn der Arbeitgeber eine Leistung nach einem erkennbaren Muster 
gewährt, aber einzelne vergleichbare Mitarbeiter ohne sachlichen Grund ausschließt.
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Beispiel:
Alle TFA in einer Praxis bekommen eine Sonderprämie, nur eine vergleichbare TFA nicht — ohne 
dokumentierten Grund.

Dann kann diese Mitarbeiterin unter Umständen ebenfalls Anspruch auf die Prämie geltend machen.

5. Wann sind Unterschiede erlaubt?
Unterschiede sind erlaubt, wenn sie sachlich begründet sind.

Mögliche sachliche Gründe:
Sachlicher Grund Beispiel
Funktion nur Praxismanager erhalten Diensthandy
Verantwortung leitende Mitarbeiter erhalten Bonus
Arbeitszeitmodell Benefit nur für Vollzeitkräfte, wenn Zweck das 

rechtfertigt
Betriebszugehörigkeit Jubiläumszuwendung nach 5 Jahren
besondere Leistung einmalige Projektprämie
Standort Zuschuss wegen besonderer regionaler Belastung
Schicht-/Notdienstbelastung Ausgleich für besondere Arbeitsbedingungen

Das BAG erkennt zum Beispiel den Ausgleich unterschiedlicher Arbeitsbedingungen grundsätzlich als 
sachlichen Grund an, solange keine Überkompensation entsteht.

6. Bezug zum Urlaubsbeispiel
Wenn der Chef einem Mitarbeiter den privaten Urlaub bezahlt, ist das nicht nur lohnsteuerlich/SV-rechtlich 
relevant, sondern auch arbeitsrechtlich sensibel.

Fragen:
Frage Bedeutung
Warum bekommt genau dieser Mitarbeiter den Urlaub 
bezahlt?

sachlicher Grund nötig

Gibt es vergleichbare Mitarbeiter? Gleichbehandlung prüfen
Ist es eine einmalige Anerkennung? dokumentieren
Ist es Teil eines Benefit-Programms? Regeln definieren
Können andere Mitarbeiter ebenfalls Anspruch ableiten? Risiko prüfen

Problematisch wäre:
Mitarbeiter A bekommt seinen Urlaub bezahlt, Mitarbeiter B in vergleichbarer Lage nicht, ohne 
nachvollziehbaren Grund.

Besser wäre eine dokumentierte Begründung, zum Beispiel:

einmalige Anerkennung für außergewöhnlichen Einsatz,

klar definierte Prämie für ein abgeschlossenes Projekt,

Jubiläumsleistung,
Benefit nach einheitlicher Richtlinie.
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7. Fibu-/Payroll-Prüfpunkte

Vor Buchung oder Abrechnung freiwilliger Leistungen sollte geprüft werden:

Wer bekommt die Leistung?

Warum bekommt genau diese Person oder Gruppe die Leistung?

Gibt es vergleichbare Mitarbeiter?

Ist die Abgrenzung sachlich begründet?

Ist die Leistung einmalig oder wiederkehrend?

Entsteht eine betriebliche Übung?

Ist die Leistung steuer- und SV-rechtlich korrekt abgerechnet?

Ist die Entscheidung dokumentiert?

8. Kurzfazit
Der Gleichbehandlungsgrundsatz bedeutet nicht, dass alle immer dasselbe bekommen müssen. Aber wenn 
der Arbeitgeber freiwillige Leistungen nach einem bestimmten System gewährt, müssen vergleichbare 
Arbeitnehmer gleich behandelt werden.

Unterschiede sind zulässig, wenn es einen sachlichen Grund gibt. Bei Benefits, Prämien, 
Urlaubsübernahmen, Sachzuwendungen und Sonderzahlungen sollte deshalb immer dokumentiert 
werden, wer warum etwas bekommt.



Rechtsstand: Juni 2026 | Keine Steuer- oder Rechtsberatung | Praxisleitfaden für Arbeitgeber und Payroll

Arbeitgeber-Checkliste
Diese Checkliste kann der Arbeitgeber vor Umsetzung, Buchung oder Lohnabrechnung nutzen. Sie ersetzt 
keine Einzelfallprüfung, hilft aber dabei, typische Fehler früh zu erkennen.

Erledigt Prüffrage / Aufgabe Notiz
☐ Welche Person oder Gruppe 

bekommt die Leistung?
☐ Gibt es vergleichbare Mitarbeitende?
☐ Ist die Abgrenzung sachlich 

begründet?
☐ Ist die Leistung einmalig oder 

wiederkehrend?
☐ Wurde die Entscheidung schriftlich 

dokumentiert?
☐ Ist die Entscheidung in der 

Personalakte oder Lohnakte 
nachvollziehbar dokumentiert?

☐ Wurde die steuerliche Behandlung 
mit der passenden Lohnart 
umgesetzt?

☐ Wurde geprüft, ob 
Sozialversicherung anders zu 
behandeln ist als Lohnsteuer?

☐ Sind Nachweise, Erklärungen, 
Rechnungen oder interne Freigaben 
abgelegt?

☐ Wurde eine spätere Änderung oder 
Folgeprüfung eingeplant?

Unterlagen für Personalakte / Lohnakte
 interne Entscheidung oder Freigabe des Arbeitgebers
 relevante Erklärung des Mitarbeiters, soweit Angaben des Mitarbeiters benötigt werden
 Rechnung, Zahlungsnachweis oder sonstiger Beleg, sofern ein konkreter Vorgang vorliegt
 Dokumentation der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Einordnung
 verwendete Lohnart und Abrechnungsmonat
 Hinweis auf Sonderregelung, Pauschalierung, Steuerfreiheit oder Beitragspflicht
 bei wiederkehrenden Vorgängen: Richtlinie, Prozess oder Entscheidungsvorlage

Aufbewahrung bleibt Arbeitgeberpflicht
Auch wenn die Lohnabrechnung an ein Steuerbüro oder Lohnbüro ausgelagert wird, bleibt die ordnungsgemäße 
Führung der Personalakte/Lohnakte und die Aufbewahrung der Nachweise Aufgabe des Arbeitgebers. Die Unterlagen 
sollten so abgelegt werden, dass die Einordnung bei einer Lohnsteuer- oder Sozialversicherungsprüfung 
nachvollzogen werden kann.
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Mini-Prüfvermerk für die Akte
Thema / Vorgang Gleichbehandlungsgrundsatz
geprüft am ______________________________
geprüft durch ______________________________
Ergebnis der Einordnung ______________________________
verwendete Lohnart / Buchung ______________________________
offene Rückfragen ______________________________
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